
77. Ordnung zur Änderung der

Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für das Bistum Trier

Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für das Bistum Trier vom 18. Januar 2008 (KA
2008 Nr. 38), zuletzt geändert am 8. Juli 2024 (KA 2024 Nr. 174), wird wie folgt geändert:

I. Änderung der KAVO

1. Nach Teil V wird folgender neuer Teil VI eingefügt: 

„VI. Regelungen für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen 

Begründung,  Inhalt  und  Beendigung  der  Ausbildungs-  und  Studienverhältnisse  von
Studierenden in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen im Geltungsbereich der KAVO
richten  sich  nach  den  Bestimmungen  des  Tarifvertrages  für  Studierende  in
ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen im öffentlichen Dienst (TVSöD) in seiner jeweils
geltenden Fassung.“

2. Der bisherige Teil VI wird Teil VII und der bisherige Teil VII wird Teil VIII.  

 

II. Inkraftsetzung, Übergangsvorschriften

1. Die Regelungen in Abschnitt I treten rückwirkend zum 1. August 2024 in Kraft.  

2.  Für  Dual  Studierende  im  Geltungsbereich  der  KAVO,  die  vor  dem  1.  August  2024  ihr
Ausbildungs- /Studienverhältnis begonnen haben, gelten die jeweils einzelvertraglich vereinbarten
Regelungen  bis  zur  Beendigung  des  Ausbildungs-/Studienverhältnisses  weiter,  soweit
einzelvertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.

3. Mit  Dual  Studierenden,  die  am  1.  August  2024  ihr  Ausbildungs-/Studienverhältnis  begonnen
haben, kann auf deren Antrag ein Vertrag unter Bezugnahme auf die Regelungen des TVSöD in der
jeweils geltenden Fassung abgeschlossen werden. Die Antragsfrist endet am 31. Dezember 2024. 

Trier, den 18. September 2024

                                                                                               (LS)

Dr. Stephan Ackermann
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